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DR. MALTE KAUFMANN 
 

FRAKTIONSVORSITZENDER 

AFD IN DER VERBANDSVERSAMMLUNG 

REGION RHEIN-NECKAR 

 

 
 
 
Dr. Malte Kaufmann    Mühlbergstr. 10    69242 Mühlhausen 
 

Verbandsversammlung Metropolregion RN 
Herrn Verbandsvorsitzenden Stefan Dallinger 
M 1, 4-5  
 
68161 Mannheim 
 
Per E-Mail: stefan.dallinger@rhein-neckar-kreis.de 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,                              Mühlhausen, 2.9.2025 

  
 
Die AfD-Fraktion beantragt, die Sitzungen der Verbandsversammlung Rhein-
Neckar zukünftig per Liveübertragung (Livestream) auf geeigneten Plattformen 
(z.B. Youtube) und auf der eigenen Internetseite zu übertragen. 
 
Eine Live-Übertragung („Stream“) erhöht die Transparenz demokratischer 
Entscheidungsfindung in der Verbandsversammlung und ermöglicht den Bürgern, 
unmittelbar auf Beiträge zu reagieren, z.B. in den sozialen Medien. 
Das belebt die Diskurskultur im Allgemeinen. Das niedrigschwellige Angebot der 
Direktübertragung, die auch jene Bürger erreicht, die in erster Linie das Internet und 
die sozialen Medien zur Information nutzen, ist zudem eine Möglichkeit für die 
Politik der Verbandsversammlung zu werben. Sie stärkt das Vertrauen der Bürger in 
die kommunale Selbstverwaltung auf länderübergreifender Ebene. 
Wir fördern damit gelebte Demokratie, Transparenz bei der Entscheidungsfindung 
und beugen dem Verdacht sog. "Hinterzimmerpolitik" vor. 
 
 
Unter einem neuen Punkt 6b. soll die Verbandssatzung wir folgt ergänzt werden: 
 
 
(1) In den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung sind Ton- und 
Bildaufnahmen mit dem Ziel der Veröffentlichung und/oder der Übertragung 
zulässig und werden im Internet als Livestream (Übertragung mit Wort und Bild) 
mit folgenden Maßgaben übertragen: 
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a) Die Aufzeichnungen und die Übertragungen der Sitzung dürfen den Ablauf und 
die Ordnung der Sitzung nicht stören.  
 
b) Die Kameras zur Aufzeichnung der Sitzung sind in Abstimmung mit dem 
Verbandsvorsitzenden aufzustellen. 
  
c) In Einzelfällen kann die Verbandsversammlung beschließen, dass eine Sitzung 
oder Teile einer Sitzung nicht aufgenommen und im Internet via Livestream 
veröffentlicht werden.  
 
 
(2) Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte, insbesondere das Recht am eigenen 
Bild und der Datenschutz, von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
 

Dr. Malte Kaufmann                    

 

 


